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RS OGH 1972/9/7 3Ob88/72,
3Ob89/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1972

Norm

EO §54 Abs1 Z1

ZPO §1 Ab

Rechtssatz

Die Vortverbindung "Realbüro Realges" ist für sich allein nicht geeignet, ein parteifähiges Gebilde zu bezeichnen. Wenn

der Exekutionsantrag entgegen der Vorschrift des § 54 Abs 1 Z1 EO eine taugliche Angabe der betreibenden Partei

vermissen läßt, ist er abzuweisen.
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